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#PraxenKollaps – Bundesweiter Protest gegen Sparpolitik von Politik und Kassen 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wehren 
sich gemeinsam gegen eine Gesundheitspolitik, die die ambulante Versorgung existentiell ge-
fährdet. Dem über viele Jahrzehnte bewährten ambulanten Versorgungssystem droht der Kollaps. 
Deutliche Honorareinbußen, explodierende Inflation und Energiekosten, ein erheblicher Fach-
kräftemangel sowie eine desaströse Digitalisierung setzen den Praxen zu, der Frust wird immer 
größer. Angesichts dieser dramatischen Lage haben die Finanzierungsverhandlungen für 2024, 
die in dieser Woche von der KBV und den Krankenkassen aufgenommen worden sind, eine beson-
dere, wegweisende Bedeutung.  

Um eindeutige Botschaften über den Ernst der Lage sowie klare Forderungen an die Politik zu 
adressieren, treffen sich Vertreter der Ärzte- und Psychotherapeutenschaft aller Bundesländer am 
18. August zu einer Krisensitzung in Berlin. Sie wollen der Politik sowie den Bürgerinnen und Bür-
gern deutlich machen, dass die flächendeckende ambulante Versorgung auf dem Spiel steht und 
jetzt gehandelt werden muss. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr und wird im Livestream über die 
Website der KBV (www.kbv.de) übertragen. 

Flankiert werden die Finanzierungsverhandlungen von diversen Pressemitteilungen, die in den 
jeweiligen Regionen von den KVen unter dem Titel „#PraxenKollaps – Praxis weg, Gesundheit 
weg!“ versandt werden. 

In Hamburg sind für September und Oktober weitere Protestaktionen geplant, über die wir Sie 
rechtzeitig informieren werden.

TSS: Bitte kennzeichnen Sie nicht wahrgenommene Termine!

Der Termin ist vereinbart, der Patient erscheint - so läuft das in aller Regel. Viele Praxen klagen 
aber immer häufiger darüber, dass Patientinnen und Patienten einen vereinbarten Termin ohne 
abzusagen einfach nicht wahrnehmen. Wertvolle Kapazitäten gehen dann verloren. Im neuen 
116117 Terminservice haben Sie nun die Möglichkeit zu kennzeichnen, ob ein Patient ohne Absage 
einen gebuchten Termin nicht wahrgenommen hat. Hiermit ist die KV Digital einem lang gefor-
derten Wunsch der Ärzte und Psychotherapeuten nachgekommen. 
 
Durch Ihre Kennzeichnung können wir also ein aussagekräftiges Bild über die sog. No-Shows er-
halten. 
 
Um die Kennzeichnung vorzunehmen, klicken Sie im Onlinekalender der TSS auf den gebuchten 
Termin. Sie haben dann im unteren Bereich die Möglichkeit, den Text „Patient nicht erschienen“ 
anzuklicken. Aktuell kann die Kennzeichnung - einmal gesetzt - nicht wieder rückgängig gemacht 
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werden. Dies wird systemseitig noch angepasst. Außerdem wird Ihnen diese Funktion nur ange-
zeigt, wenn der Termin in der Vergangenheit liegt.
 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, auf den 116117 Terminservice zuzugreifen, können Sie uns die-
se Meldung über einen nicht wahrgenommenen Termin an TSS@kvhh.de übermitteln. Wir neh-
men die Kennzeichnung dann für Sie vor. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Fehlerhafte Ausweisung der Besonderen Personengruppe (BPG „09“) in den Abrech-
nungsdaten

Die KV Hamburg hat Hinweise von gesetzlichen Krankenkassen erhalten, dass vermehrt Patienten 
als Asylsuchende (Kennung „09“) im Feld „Besondere Personengruppe (BPG)“ ausgewiesen wer-
den, obwohl die Patienten gemäß Rückmeldung dieser Krankenkassen regulär versichert seien 
(BPG „00“). Für fehlerhaft gekennzeichnete Patienten fordern die Krankenkassen eine Korrektur 
der abgerechneten Leistungen gem. § 106d Abs. 3 SGB V. Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung 
ist die KV Hamburg gehalten, entsprechende Honorarrückforderungen zu stellen. 

Bitte achten Sie bei der Aufnahme der Patientendaten darauf, die Versichertenkarte einzulesen, 
das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) durchzuführen und nicht die Daten aus ggf. 
vorhandenen Vorquartalen zu übernehmen. Damit kann eine Vielzahl an Prüfmitteilungen der 
Krankenkassen vermieden werden.

Weitere Hinweise zur korrekten Abrechnung von Leistungen für Asylsuchende können Sie auch 
auf unserer Homepage finden unter: 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg ->Praxis->Abrechnung & Honorar->Abrechnung besonde-
rer Patientengruppen->Asylbewerber

Link zur Homepage:
Asylbewerber - Abrechnung besonderer Patientengruppen - Abrechnung & Honorar - Praxis - Kas-
senärztliche Vereinigung Hamburg (kvhh.net)

Für Fragen zu allen KV-Themen – auch zu den in diesem Telegramm genannten:
Mitgliederservice der KV Hamburg: Telefon 22 802-802, Fax 22802-885

mitgliederservice@kvhh.de

Melden Sie sich jetzt für das mobilfähige eTelegramm an!

https://www.kvhh.net/de/praxis/abrechnung-and-honorar/abrechnung-besonderer-patientengruppen/asylbewerber.html
https://www.kvhh.net/de/praxis/abrechnung-and-honorar/abrechnung-besonderer-patientengruppen/asylbewerber.html

